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an vielen Schulen haben Teilzeitkräfte eine reduzierte Anwesenheitspflicht am Elternsprechtag
oder andere Entlastungen. Aber, dass Eltern Auskunft wollen ist ja nicht unbedingt
unberechtigt. Email-Adresse und fertig.

Kündigt wird man nur, wenn die Probezeit nach Verlängerung nicht besteht. Sieht es danach
aus, dann sofort zum PR und ggf. zum Anwalt. Ich kenne persönlich nur einen Fall von
Verlängerung( später doch bestanden).
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